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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1997

Norm

UmgrStG §12

Rechtssatz

Ein freiberu/icher Betrieb kann nur dann Gegenstand einer Einbringung nach Art III UmgrStG sein, wenn die

übernehmende Körperschaft nach den berufsrechtlichen Vorschriften als Rechtsträger der freiberu/ichen Tätigkeit

auftreten kann. Die den freiberu/ichen Betrieb einbringende Person muß in diesem Fall ihre Tätigkeit in der

übernehmenden Körperschaft fortführen.
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